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n-2ll3.. t/ ~er Beilagen zu den StenOgr;lp~:~5chcn· Pro~ok~:l1en des ~ati?n~ 
. XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLH\ ÖSTERREICH 

DER BUNDESMINISTER FüR INNERES 

21. 5051/47-11/9/77 

A TI fra g e b e a n t W 0 r tun g 
.=====.=====:=-;-==============:::::.:============= 

~"'2SIAB 
1971 -06- i ~. 

zu 41'il<f /J 

Ich bea'1tworte die von den Abgeordneten Dr. FEURSTEIN 

und. G·enossen am 12" Mai 1977 gemäß § 91 des Geschäfts-

ordn1)ngsgesetzes 1975, BGBl NI'. 410, an mich gerichtete 

schriftliche Anfrage Nr., 1178/J-NR/1977 wie folgt: 

Zu 1L:.. 
Die Opferstatistik der Polizeilichen Kri,minalstatistik 

(PolKrimStat) liefert statistische Daten üb€~r die Opfer von 

Verbrechen nach §§ 75, 76, 77, 83 bis 87, 92, 142,. 143, 201 

bis 204, 206 und 207 StGB" 

Die Zahlen der Ki.nder, die Opfer solcher Verbrechen 

wu.rden, sind. in. den beiliegenden Tabellen dargestell t <­

Die Zahl der Opfer nach dem Tatbestand. des §79 StGB: 

Tö"tu.'1g eines Kindes bei der Ueburt (im Jahre 1976 13 l"älle, 

davon 2 Versuche) ergibt sich aus der Grundtabelle der 

PolKrimStat (Statistik der bekal1.ntgewordenen Fälle) und 

wurde da..."1er in die Opferstatistik ni.cht aufgenommen 0 Dieser 

'llatbestand wird in der F'olge auch nicht weiter berück:sichtigi;. 

J.:§;9EJ..i: ". z.eigt di.e absoluten Za...'1J.en der Opfer im 

Alter von 0 bi.s 14 Jahren ll.'1d den Prozentc.ntail c1 ieser an 

allen Opfern, jeweils für m3.mllich, weiblich u(ld die 

Sum:ne von männlich und \" .. eiblich getrennt .. 
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Tabell~..1. zeigt die VerteiluJ1g der Opfer im Alter von 

Obis unter 14 Jf>llren auf die drei Altersgruppen 0 bi.s 6, 

6 bis 10 und 10 bis 14 Jahre~ 

'rab~J.le ~ zei.gt die Opferbelastung der AlterSf.,TUppe 

von 0 bis 14 Jellren im Vergleich mit der Ges8..liltbevölkerung, 

relativiert auf 100 000 Personen der jeweils behandelten 

Altersgruppe .. 

Den Tabellen ist zu entnehmen, daß die Altersgruppe 

Obis 14 JRhre bej. den Opfern deutlich unterrepräsentiert 

ist" Nur bei. den Tatbestä.."'1den Qui3 .. J.en oder Vernachlässigen 

eines Unmündigen, ,Jugendlichen oder Wehrlosen sowie bei 

Beischlaf und Unzucht mit Unmündigen ergibt sich im ersten 

Fall naturgemäß bzw. im zweiten Fall a.uf Grund der recht-

lichen Konstruktion der Tatbestände, die eben nur an Un-

mündigen begangen werden können, eine höhere Belastung .. 

,Zu 21.:. 

Forschungsaufträge mögen wissenschaftli.ch interessBnte 

Ergebnisse bringeno Diese Ergebnisse könnten aber besten"" 

falls doch nur den Ausgangspunkt zu weiteren Maßnahmen 

bilden" von denen man sich eine Verbessertmg der Sicherhei.t 

des Kindes verspricht. Anhand der Polizeilichen Kriminal-

statistik und der allgemeinen Erfahrung laRs€n sich di.e 

Ergebnisse eines solchen Forschu.ngsauftrages u.ngefähr 

auch abschätzeno Der für einen Forschungsauftrag erforder-

liche materielle Aufwand v'h.rd daher im Sinne einer wirt-

schaftlichen Rangordnung für die wichtigsren Maßnan.men der 
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Der Schutz von Kindern vor Verbrechen kSk"'1n nur mit 

Hilfe der Eltern bzw. jener Personen erfolgen, denen die 

Kinder anvertraut sind .. Das Bundesministerium für I~'1eres 

hat sich, da.'rler wiederholt mit Merkblä:ltern, die in den Schulen 

verteil t wurden und, mit ·Großinserat.en im Elternblatt an 

d.le Eltern gewendet, um vor den Gefahren für ihre Kind.er 

zu warnen und Rat und Hilfe anzubieten. In gle:i.cher Weise 

wu.rden au.ch Kinder selbst al"lgesproch::m, um sie VOl.. ... Gefahren 

zu warnen., die ihnen vom Hantieren mit Sprengmitte]"" drohen,. 

Auch auf die Unrecht.r.läßigkeit und. die ]'clgen des Laden-

diebstahls wurden Kin.der und JugendlichfJ wiederholt mit 

einem Merkblatt hingewiesen. 

Die Sicherheitsbehörden 3ind angewiesen,örtlich in 

Zusammenarbei t mit den Schulinstanzen und mit den EI tern-· 

vereinen im Rahmen des Kl.'iminalpolizeilichen Beratu.n.gsdiens-tes, 

;in Vorträge:1 lmd in Verlautbaru..">1.gen in der örtlichen Presse 

und. im. Rundfunk, Zt:1D Schutze von Kindern vorbeugend. zu wirken. 

In der Praxis wird diesen Weisungen nach den örtlichen. Ge~ 

gebenhei ten en tSlu'ochen. Vom. G·endaroeriefilmdienst werden 

derzeit Kurzfilme gedreht, die vom Kriminalpolizeilichen 

Beratlli">}gndienst in diesem Sin..."'le verwendet ,,·.;erden sollen .. 

Folgende Titel sind in Arbeit: 

,.. f' "i.- .,. . h N . , V· . .<:'+ G-eau.!'-.!...J..D •. e eU.0;ler l. erg~J: ... uT.i.g'cn, ---...... _--~-
Verätzungen 

durch gefä.brliche :Medikamente J' -Alkohol) 

Waffen in Kind.erhfuld 
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Wissende Kinder - GeschLitzte Kind.e!' ________ • • .. __ ..... ____ Wo __ , _____ _ 

(Schut~~ vor Si ttlicbkei tsverbreohern) 

.q.~:~~!, i c~. 313i ~;.p.1.:.~ ~.~ 

(Stadtkindex' au.f dem Land etc .. ) 

Muster eines Me:d<::blattes und von Großinsera-'~eIl li.egen 

ZU."C Inforrnatio:n bei. 

Zu 4): 
~--'-"-

Das BUlldesrrlirüsteriv.m. für Inneres hat der ijintan.haltun.g 

von GefahrEnlj> die Kindern im Stz-aL)el1irCrkehr drohen, seit 

jehe:r" die größtmögliche Bedel'd;ung beigemessen tL'11d breitge-

Htreute Maßna.:h:nen für die Sicherheit der Kinder, wie 

gesetzt .. 

Mi t;wirh'V.ug der Exek:1.ltive an der 
schulischen Verke:h.rserziehung, 

Betreuung der SchulvETkehrsgärten 
und SchulverkehrsbusS€1 

:rt1:i "twirlrl.Ulg an der DurchfühJ."'1..mg 
von freiwi.lligen Radfahrerprüfu.ngen, 

Aus bi. 1 d1.mg yon Schülerlotsen, 

Mitwirkung an der Herstellung 
filmerl im Verein ffi1.t dem. B~IfV 

"Ton 
, •. ,.... rl 
'AU,"'-

Kurz-· 
dem KfV, 

Bera.tung der SchuJ.l .. ü tl.:nge~l bei der 
FestJ.€.gLcl.g de[; SiCrl.8I'sterl Scl1ul\f;t.=;gaf, U!1d 

der ;-5chulwege 

. Schul wegun:fäll e 5 .1 edoch Fr8izeJ. hmfälle entfallerl f 

beweis·t die Wi:r-ksamkei t d(~j:' VOll der Exekutive auf dem Gebiet 
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Zur Hebung· des allgerileinen Verkehrsbewußtseins der 

Kinder ist das BMfI mit d.em BurH.lesmirüsterium für Unt;err:i.cht 

'lnd Kunst übereingekommen, die schulische Verkehrserziehung 

au.f eine neue und. breitere Basis zu stelleng wodurch ge~\lähr-

leistet ,-,",erden soll, daß ;jedem Pflichtschüler unter P • .nlej"tung 

eines Exeku-civbea.l'!r~ell praktische Unterweisungen über verkehrs-

gerechtes Verhalten in sip..1.1vo11er ErgrdrlZUTi.g der lehrpla:n-

mäßigen. Verkehrserzie hv.ng durch den Lehrer vermi ttsl t werden. 

Das zu diesem ZV'/eck geme:insam mit dem Bt!ndesministerium 

tUr Unterricht und Kunst erarbeitete IiSte .... Yldardprogramm für 

die schulische Verkehrserziehung durch Exekuti vbeanrl;e in 

den Schul.en" wird von Exekutivbeamten in vier Unte:crichts-

einhei ten, uIld zwar zwei Unterrichtseinhei-ten in der 1 ~ Schul-

stu.fe, eine in der 3. und eine in der 5. Schulstufe ('1. KJ 8.sse 

der Hauptschulen bzw. der Allgemeinbildenden Höheren Schulen)' 

l.n praktischen Unterweisungen durchgeführt werden .. Da."nit so11 

.in Hink\mft jeder Schüler '.''Jährend seiner Pflichtschulzei't 

drei.mal vom Verkehrsunterricht der Exekutive erf'a.ßt werden .. 

Um das Program.ra mit Schulbegi:n.n 1977 verwirklichen 

zu können, 'h1 .. u:"den bereits im Herbst; 1976 im Bereich der 

rh, ~ 1'" 2 ......, S' ~ .. 
l)' .. mc.€spo J.ze~ VJ.er -"aglge - emlnare nJ..I' 90 Beamte durchge-

f\frJXt und '.verden im ersten He..lbjahr 1977 im Bereich der 

Bundesgendarmt;;rie 27 Seminare fiir rund 800 Beamte abgehalteIl~ 
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